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Berechnung des Anspruchs 
Massgebend ist der Wortlaut der Stipendienverordnung vom 15. September 2004 
 
Anerkannte Ausgaben der Person in Ausbildung: 

 
 Sekundar-

stufe I 
Sekundar-
stufe II 

Tertiärstufe/  
2. Bildungsweg 

Grundbetrag, pauschal 7’500 9’300 12’600 
Fahrkosten, maximal 2’900 
Schulgeld, maximal 8’700 
Auswärtige Kost und Logis, pauschal 10’300 
Wohnkostenanteil, maximal 3’000 
Unterhalt pro Kind, maximal 7’200 
Zuschlag Alleinerziehende, pauschal 8’400 
 
Anrechenbare Einnahmen der Person in Ausbildung: 

 
1. Eigene Einnahmen: 

< Eigenleistung (3'000 oder 7'200) 
< Erwerbseinkommen und Erwerbsersatz, abzüglich Freibeträge, Rest zu 80% gerechnet  
< Übrige Einkünfte (Renten und Zusatzleistungen) 
< Vermögen abzüglich Freibetrag von Fr. 20'000.- (plus 10'000 pro Kind) 

2. Ehepartnerbeitrag: 
< Einkommen Partner/in abzüglich Freibetrag von Fr. 25'200 (plus 3'600 pro Kind) 
< Vermögen Ehepartner/in abzüglich Freibetrag von Fr. 20'000 (plus 10'000 pro Kind, sofern 

nicht bereits bei der Person in Ausbildung abgezogen) 

3. Elternbeitrag 
< Steuerrechtliches Einkommen abzüglich Freibetrag plus:  

< Verluste aus selbständiger Erwerbstätigkeit 
< „Verluste“ aus Liegenschaftsbesitz 
< Freiwillige Beiträge an die 2. und 3. Säule 
< Spenden an politische Parteien und gemeinnützige Organisationen 
< Zusatzleistungen zur AHV und IV 

< Steuerrechtliches Vermögen abzüglich Freibetrag plus Überschuldung von Liegenschaften 
 
Anerkannte Ausgaben – Anrechenbare Einnahmen = Anspruch 

Reichen die anrechenbaren Einnahmen nicht zur Deckung der anerkannten Ausgaben, so bildet die 
Differenz den Anspruch auf Ausbildungsbeiträge. 
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Grafische Darstellung 

 
 
 
 
 

Grundbetrag 

Fahrkosten 

Schulkosten 

Zuschlag Wohnen 

Kinder 

Eigenleistung 

Einkommen und andere 
eigene Einkünfte 

Ehepartnerbeitrag 

Elternbeitrag 

Anspruch auf Stipendien (oder 

Darlehen): 

Anerkannte Ausgaben minus 
anrechenbare Einnahmen. 
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